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1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Freden (Leine)
fiir das Haushaltsjahr 2024

* Aufgrund des § 115 des Niedersichsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gemeinde
Freden (Leine) in der Sitzung am 18.06.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 der Haushaltssatzung

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

Finanzhaushalts

die bisherigen erhoht Vermindert und damit der Ge-
festgesetzten Ge- um um samtbetrag des
samtbetrige Haushaltsplans
einschlieflich. der
Nachtrige festge-
setzt auf
-Euro-
-Buro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5

Ergebnishaushalt

ordentliche Ertrége 8.512.300 102.500 18.100 8.596.700

ordentliche Aufwendungen 9.173.200 353.500 196.300 9.330.400

aufierordentliche Ertriige 0 0 0 0

aullerordentliche Aufwendungen 75.000 0 0 75.000

Finanzhaushalt

Hinzail irigen ane lanfender Vierwal- 8.103.900 102.500 4.200 8.202.200

tungstitigkeit

Auszatuigen aus lautender Verwal- 8.671.000 335.900 196.300 8.810.600

tungstitigkeit

SR R DS 1.063.300 96.300 18.000 1.141.600

zligﬁzahlungen fiir Investitionstétig- 3333.600 725100 0 4.058.700

Emizahlunigein Jui Fianzerungsts- 2.265.000 646.800 0 2.911.800

tigkeit

}}usz?hlungen fiir Finanzierungsta- 217200 0 0 217200

tigkeit

Nachrichtlich:

Gusambstrag der Bueahlngen des 11.432.200 845.600 22.200 12.255.600

Finanzhaushalts

Sespmibeag dor Auizhimgedes 12.221.800 1.061.000 196.300 13.086.500
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§2

Krediterméchtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fiir Investitionen und InvestitionsforderungsmafBnahmen

wird gegeniiber der bisherigen Festsetzung in Hohe von 2.265.000 € um 646.800 € erhtht und auf 2.911.800 € neu
festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermiichtigungen

Verpflichtungserméchtigungen werden weiterhin nicht veranschlagt.

§ 4
Liquidititskredite

Der bisherige Hochstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquidititskredite beansprucht werden diirfen, wird
nicht veréndert.

§5

Die Hebesitze fiir die Realsteuern werden gegeniiber der bisherigen Festsetzung nicht verdndert.

Freden (Leine), den 18.06.2024
Der Birgepmeister

A

Bernhardt)
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Verkiindung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Freden (Leine) flr das
Haushaltsjahr 2024 wird hiermit verkiindet.
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Hildesheim
am 05.07.2024 unter Az.: (910) 15-14-10 erteilt worden.
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 i.V.m. § 115 Abs. 1 NKomVG

vom 11.07.2024 bis 19.07.2024

zur Einsichtnahme wahrend der Dienststunden

im Rathaus der Gemeinde Freden (Leine),
Am Schillerplatz 4,
31084 Freden (Leine)

offentlich aus.

Der Nachtragshaushaltsplan wird zuséatzlich im Internet auf der Homepage der Gemeinde
Freden (Leine) bereitgestellt.

Freden (Leine), den 08.07.2024
Ort, Datum

Gemeinde Freden (Leine)

Der BurgerZLmster
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Satzung
liber die Erhebung einer Steuer auf Ubernachtungen in
Beherbergungsbetrieben in der Stadt Hildesheim
(Beherbergungssteuersatzung)

Aufgrund der §§ 10 Abs. 1, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 Abs. 1 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 11.10.2023 (Nds. GVBI. S. 250) und des § 3 des
Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S.
121), zuletzt geandert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 589), hat der Rat der
Stadt Hildesheim in seiner Sitzung am 17.06.2024 folgende Satzung beschlossen:

§1

Steuererhebung

Die Stadt Hildesheim erhebt nach MalRgabe dieser Satzung eine Beherbergungssteuer als
ortliche Aufwandsteuer. Die Beherbergungssteuer wird als indirekte Steuer erhoben.

§2

Steuergegenstand

(1) Gegenstand der Beherbergungssteuer ist der Aufwand fur den Erwerb eines Anspruches
auf eine vorubergehende Beherbergungsmoglichkeit in einem Beherbergungsbetrieb im
Stadtgebiet der Stadt Hildesheim.

(2) Als Beherbergungsbetriebe gelten alle Betriebe, die gegen Entgelt eine vorubergehende
Beherbergungsmdéglichkeit zur Verfigung stellen. Hierzu zahlen insbesondere Hotels,
Gasthofe, Pensionen, Privatzimmer, Jugendherbergen, Ferienwohnungen, Motels,
Camping- oder Reisemobilplatze, Schiffe oder ahnliche Einrichtungen. Keine
Beherbergungsbetriebe sind Anlagen flr soziale und gesundheitliche Zwecke.

§3

Bemessungsgrundlage

(1) Bemessungsgrundlage ist der vom Beherbergungsgast fur den Erwerb des Anspruches
auf die Beherbergungsleistung aufgewendete Ubernachtungsbetrag (einschlieBlich
Mehrwertsteuer). In diesem Beherbergungsentgelt enthaltene Anteile fir Nebenleistungen
sind herauszurechnen und bleiben bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage
unberucksichtigt.

(2) Sofern die Aufteilung einer Gesamtrechnung in Ubernachtungsentgelt und Entgelt fir
Verpflegung nicht moglich ist, gilt als Bemessungsgrundlage bei einem
Beherbergungsbetrieb mit Pauschalpreis (Ubernachtung / Friihstiick bzw. Halb- oder
Vollpension) der Betrag der Gesamtrechnung abzliglich einer Pauschale von 7,00 € flr
Fruhstlck und je 10,00 € fur Mittagessen und Abendessen je Gast und Mahizeit (jeweils
einschlief3lich Mehrwertsteuer).
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§4

Steuersatz
(1) Die Beherbergungssteuer betragt 4 vom Hundert der Bemessungsgrundlage.

(2) Es unterfallen jedoch héchstens 14 zusammenhingende Ubernachtungsmdglichkeiten
pro Person der Besteuerung. Der Aufwand flir den Erwerb des Anspruches auf weitere,
hiermit  unterbrechungsfrei verbundene Beherbergungsleistungen im  selben
Beherbergungsbetrieb unterfallt nicht der Besteuerung.

§5

Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Betreiber des Beherbergungsbetriebes, gegen den der
Beherbergungsgast einen Anspruch auf Beherbergung hatte.

§6
Entstehung der Steuerschuld

Die Steuerschuld entsteht mit dem Ende des Zeitraumes, in dem der Beherbergungsgast
einen Anspruch auf Beherbergung hatte.

§7

Erkldarungs- und Nachweispflichten

(1) Jeder Steuerschuldner ist verpflichtet der Stadt Hildesheim gegeniber bis zum 15.
Kalendertag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres fiir seine/ihre Beherbergungsbetriebe
die Summe der steuerpflichtigen Beherbergungsentgelte (§ 3) schriftlich zu erklaren
(Steuererklarung). Die Steuererklarung ist fir jeden Beherbergungsbetrieb gesondert
abzugeben. Hierbei ist neben den Angaben zum Beherbergungsbetrieb (Name, Anschrift)
auch der Steuerschuldner zu benennen.

(2) Zur Nachprifung der Steuererklarung sind von den Buchenden folgende Daten
vorzuhalten und auf Verlangen vorzulegen:

a) Name,

b) Vorname,

c) Anschrift soweit vorhanden (Strale, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Staat),
d) Beherbergungsdauer (in Nachten),

e) Beherbergungsentgelt (§ 3).

Jeder ununterbrochene Beherbergungszeitraum ist gesondert aufzuflihren. Die
vorgenannten Daten sind flir einen Zeitraum von vier Jahren ab Beginn des folgenden
Kalenderjahres vorzuhalten.
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§8

Festsetzung und Falligkeit

(1) Die Steuer wird durch einen Steuerbescheid fur das Kalendervierteljahr (Veranlagungs-
zeitraum) festgesetzt.

(2) Die Steuer wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides an den Steuerschuldner
fallig.

§9

Prifungsrecht

Zur Prifung der Angaben in der Steuererklarung sind der Stadt Hildesheim auf Verlangen die
erforderlichen Auskinfte zu erteilen und samtliche bzw. ausgewahlte Nachweise (z. B.
Rechnungen, Quittungsbelege) Uber die Beherbergungsleistungen fur den jeweiligen
Erhebungszeitraum im Original vorzulegen.

§10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 1 NKAG handelt, wer leichtfertig
a) uber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollstandige Angaben
macht oder
b) die Stadt Hildesheim pflichtwidrig UGber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in
Unkenntnis Iasst und dadurch Steuern verkirzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile
fur sich oder einen anderen erlangt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 NKAG handelt auch, wer vorsatzlich oder
leichtfertig
a) Belege ausstellt oder vorlegt, die in tatsachlicher Hinsicht unrichtig sind,
b) seinen Erklarungs- oder Nachweispflichten gemall § 7 Abs. 1 dieser Satzung nicht
nachkommt oder nicht fristgerecht nachkommt oder unrichtige Erklarungen abgibt oder
c) entgegen § 9 Auskilnfte, die Vorlage von Unterlagen oder den Zugang zu
Geschaftsraumen verweigert.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann gemal® § 18 Abs. 3 NKAG mit einer Geldbule bis zu
10.000,- € geahndet werden.
§11

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Hildesheim, 17.06.2024

gez. Dr. Ingo Meyer
Oberblrgermeister
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GEMEINDE SOHLDE

DER BURGERMEISTER

BETTRUM
FELDBERGEN
GROR HIMSTEDT
HOHENEGGELSEN
KLEIN HIMSTEDT
MOLME
NETTLINGEN
SOHLDE
STEINBRUCK

Bekanntmachung 08. Juli 2024

Bauleitplanung der Gemeinde Sohide:

Bebauungsplan Nr. 7 ,Schulzentrum®, 3. Anderung (Ortschaft Sohide)

- Satzungsbeschluss
- Inkrafttreten

Der Rat der Gemeinde Séhlde hat in seiner Sitzung am 18.06.2024 die im beschleunigten
Verfahren gemaRl § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellte 3. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 7 ,Schulzentrum® (Ortschaft Séhide) gemal § 10 Abs. 1 des BauGB
vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) sowie gemdR § 58 des Nds.
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), in den
derzeit geltenden Fassungen, als Satzung einschlieRlich der Begriindung beschlossen.

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemall § 10 Abs. 3 BauGB, in der derzeit geltenden
Fassung, bekanntgemacht.

Von einer frilhzeitigen Unterrichtung und Erérterung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wurde
abgesehen. Der Bebauungsplan Nr. 7, 3. Anderung wurde ohne Durchfiihrung einer
Umweltprufung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt, weil sich durch die Anderung keine
wesentlich nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt ergeben.

Wesentliches Ziel der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,Schulzentrum® ist die
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Errichtung einer multifunktional
nutzbaren Gymnastikhalle.

Der Anderungsbereich umfasst Flachen der Heinrich-Dammann-Sportanlage im Siiden der
Ortschaft S6hlide, sudlich der StralRe ,Hinterm Knick“. Der raumliche Geltungsbereich ist im
nebenstehenden Ubersichtsplan (s. Anlage der Bekanntmachung) durch dicke, schwarze
Umgrenzung gekennzeichnet.

Mit dieser Bekanntmachung im elektronischen Amtsblatt fir den Landkreis Hildesheim auf der
Internetseite www.landkreishildesheim.de tritt die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 7
,Schulzentrum® in Kraft.

Die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 7 ,Schulzentrum” sowie die Begriindung kénnen im
Rathaus der Gemeinde Séhlde, Burgermeister-Burgdorf-Strae 8, wahrend der folgenden
Offnungszeiten von der Offentlichkeit eingesehen werden:

240705 Bekanntmachung Inkrafttreten BPlan Nr 7 Schulzentrum Soehlde / BS Seite 1 von 3
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Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Uber den Inhalt der 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 7 ,Schulzentrum* einschlieBlich der
Begrindung kann Auskunft verlangt werden.

Ebenso kann der Plan auf der Internetseite der Gemeinde Séhide (www.soehide.de)
eingesehen werden.

Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften

2. eine unter Beriicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften Gber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennut-
zungsplans

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung des Bebauungs-
planes Nr. 7 ,Schulzentrum®, 3. Anderung schriftlich gegeniiber der Gemeinde unter
Darlegung des die Verletzung begriindenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB vom 03.11.2017 (BGBI. | S.
3634) Uber die Geltendmachung etwaiger Entschadigungsanspriiche nach §§ 39 -42
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB tber das Erléschen von Entschadigungsansprii-
chen bei nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen.

Séhlde, den 08.07.2024

WL yq
(Marienfeldt)

Blrgermeister
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Quelle der Kartengrundlage:
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2023
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Offentliche Bekanntmachung
Auflésung des Wasser- und Bodenverband Lamme-Neuhof

Der Wasser- und Bodenverband Lamme-Neuhof hat am 15.06.2023 und 04.07.2024 in seiner
Verbandsversammlung in Lamspringe- Neuhof mit der erforderlichen Mehrheit (einstimmig) seine
Auflosung beschlossen.

Der Landkreis Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim hat gem. § 62 Abs. 1
Wasserverbandsgesetz (WVG) vom 12.02.1991 (BGBI. I. S. 405) in der derzeit gliltigen Fassung den
Beschluss der Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverband Lamme-Neuhof (ber die
Auflosung des Verbandes aufsichtsbehordlich genehmigt.

Gem. § 62 Abs. 3 des Wasserverbandsgesetz fordere ich die Glaubiger des Verbandes auf, etwaige
Anspriche bis zum 31.10.2024 beim Landkreis Hildesheim, Untere Wasserbehorde, Marie-
Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim, schriftlich anzumelden.

Nach Ablauf der zuvor genannten Frist gilt der Verband als aufgelost.

Hildesheim, den 09.07.2024
Landkreis Hildesheim
Der Landrat
Im Auftrag
Winkler



	AB 27 vom 10. Juli 2024 Inhalt
	2024 Herausgegeben in Hildesheim am 10. Juli 2024 Nr. 27
	Seite
	Inhalt
	392
	-
	18.06.2024
	395
	Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Übernachtungen in
	-
	17.06.2024
	Beherbergungsbetrieben in der Stadt Hildesheim (Beherbergungssteuersatzung)
	398
	Bekanntmachung der Gemeinde Söhlde über das Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 7 „Schulzentrum“, 3. Änderung (Ortschaft Söhlde)
	-
	08.07.2024
	401
	Öffentliche Bekanntmachung Auflösung des Wasser- und Bodenverband Lamme-Neuhof
	-
	09.07.2024

	15-14-10 - Haushaltspläne  Nachträge - 28.06.2024 - FRIEDHOFF - 28.06.2024 091159 -  - Freden - 2024
	15-14-10 - Haushaltspläne  Nachträge - 05.07.2024 - FRIEDHOFF - 05.07.2024 094641 -  - Verkündung de
	Beherbergungssteuersatzung Hildesheim finale Fassung Version für die Bekanntmachung
	doc01334520240708141646
	24-07-09_Auflösung Text öffentliche Bekanntmachung_WBV Lamme-Neuhof



